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Die Schweiz ist also wieder bei Horizon Europe dabei! Ein 
Jahr nach Abschluss der Verhandlungen mit der EU wurde 
letzten Monat die Wiederassoziierung der Schweiz an das 
europäische Forschungs- und Innovationsprogramm besie- 
gelt. Es erreichen uns bereits erfreuliche Nachrichten über 
die Fördergelder, die unsere Forschenden vom Europäischen 
Forschungsrat erhalten. Diese bestätigen die Qualität 
unserer Hochschulen. 

Der Bereich Bildung, Forschung und Innovation (BFI) kann 
dem Bundesrat dankbar sein, der in diesem Geschäft nicht 
nur gesagt hat, was er tun würde, sondern auch getan hat, 
was er gesagt hatte. Auch das Parlament hat seine Verant-
wortung wahrgenommen: Es hat einen bedeutenden Nach-
tragskredit zum Budget 2025 bewilligt und kann nun auch im 
Voranschlag 2026 den Pflichtbeitrag für die Beteiligung an 
Horizon Europe bestätigen. 

Nun müssen wir jedoch aus dem Erfolg Kapital schlagen. Denn 
die langfristige Teilnahme der Schweiz an Horizon Europe 
und den nachfolgenden Programmen hängt vom Schicksal 
der neuen bilateralen Abkommen ab. Auch die Assoziierung 
an Erasmus+ ist von diesem Vertragspaket abhängig.  

Die Bilateralen III sind für uns ein unverzichtbarer Stabilisie
rungsfaktor. Wenn sie in Kraft treten, wird der BFI-Bereich 
nicht mehr Spielball der politischen Diskussionen zwischen 
Bern und Brüssel sein. Dies motiviert die Akteurinnen und 
Akteure des Bereichs, sich an den kommenden Debatten zu 
beteiligen.

EU-Programme:  
aus Erfolg Kapital schlagen 
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Mit dem EU-Programmabkommen 
spielt die Schweiz wieder in der 
Champions League  
Mit der Unterzeichnung des EU-Programmabkommens 
können Schweizer Forschende und Innovationsakteure 
nach vier Jahren endlich wieder an den Ausschreibun-
gen der EU-Förderprogramme teilnehmen. 
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Erfolgreicher Start von Schweizer Forschenden  
nach Assoziierung an Horizon Europe

 ETH Zürich

| 2 | 9 | 3 | 

 EPFL

| 4 | 7 | 1 | 

 Universität Bern

| 2 | 3 | 1 | 

 Universität Freiburg

| 1 | - | - | 

 Universität Zürich

| 1 | 2 | 1 | 

 CERN

| 1 | - | - | 

 CHUV

| - | 2 | - | 

IBM Research-
Zurich

| - | 2 | - | 

 Universität Genf

| - | 1 | 2 | 

Graduate Institute Geneva  

| - | 1 | - | 

 ZHAW

| - | - | 1 | 

 Universität Basel

| 1 | 7 | - | 

 Botnar Institute

| 1 | - | - | 

ERC Synergy 
Grants 2025

ERC Starting 
Grants 2025

ERC Proof of Concept 
Grants 2025

 Universität Neuenburg

| - | 1 | - | 
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Mit der Unterzeichnung des EU-Programmabkommens 
können Schweizer Forschende und Innovationsakteure 
nach vier Jahren endlich wieder an den Ausschreibungen 
der EU-Förderprogramme teilnehmen. Trotz dieser erfreu-
lichen Nachricht ist nicht zu vergessen, dass das Abkom-
men ein Teil des Vertragspakets der «Bilateralen III» 
Schweiz-EU ist und somit das Stimmvolk das letzte Wort 
haben wird. 

nun vorgezogen angewendet. Die fort-
dauernde Assoziierung der Schweiz an 
die EU-Förderprogramme hängt somit 
direkt vom Inkrafttreten des gesamten 
Vertragspakets ab, das bis Ende Okto-
ber 2025 in der Vernehmlassung war. 
Auch die Schweizer Hochschulen und 
Organisationen der Forschungsförde-
rung haben zur Vernehmlassungsvor-
lage Stellung genommen. Sie unter-
streichen, dass die neuen Abkommen 
zur Sicherung des bewährten bilatera-
len Weges unverzichtbar sind, um eine 
langfristige Beteiligung der Schweiz an 
den EU-Programmen für Bildung, For-
schung und Innovation zu garantieren. 
Die internationale Vernetzung von For-
schenden und Innovationsakteuren si-
chert die Exzellenz des Wissensplatzes 
Schweiz und trägt zur positiven Wirt-
schaftsentwicklung bei. 

Der Bundesrat wird im Frühjahr 2026 
seine Botschaft zum Vertragspaket ver-
abschieden. Danach werden die eidge-
nössischen Räte und die Stimmbevöl
kerung mit ihren Entscheiden zu den 
«Bilateralen III» die Weichen stellen, 
ob Forschungs- und Innovationsakteure 
in der Schweiz auch in Zukunft von den 
EU-Programmen profitieren können.

Die nächste Generation sichern
Das EU-Programmabkommen legt im 
Weiteren den Grundstein für mögliche 
Teilnahmen an zukünftigen EU-Pro-
grammen. Bei jeder neuen Programm-
generation kann die Schweiz entschei-
den, an welche für Drittstaaten offenen 
Programme sie sich assoziieren möch-
te. Die aktuelle Programmgeneration 
dauert noch bis Ende 2027 und über die 
Nachfolgeprogramme wird bereits rege 
diskutiert. Im Juli 2025 hat die Europäi-
sche Kommission ihren Vorschlag für 
das 10. EU-Rahmenprogramm für For-
schung und Innovation präsentiert, 
welches von 2028 bis 2034 laufen wird. 
Gemäss Entwurf soll es mit einem Um-
fang von 175 Milliarden Euro fast dop-
pelt so gross werden wie das aktuelle 
Programm. Angesichts des sich inten-
sivierenden geopolitischen Wettbe-
werbs ist eine Assoziierung an die Pro-
gramme der nächsten Generation für 
den Schweizer Forschungs- und Inno-
vationsplatz matchentscheidend.

Am 10. November 2025 haben Bundesrat Guy Par-
melin und EU-Kommissarin Ekaterina Zaharieva in 
Bern das Programmabkommen Schweiz-EU (EUPA) 
unterzeichnet. Damit ist die Schweiz rückwirkend 
auf den 1. Januar 2025 an den Programmen Horizon 
Europe, Euratom und Digital Europe assoziiert. Zu-
dem ebnet das EUPA den Weg für eine Assoziierung 
an das Kernfusionsprojekt ITER im Jahr 2026, an 
das EU-Programm Erasmus+ zur Förderung von 
allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und 
Sport im Jahr 2027 sowie an das Gesundheitspro-
gramm EU4Health, das Bestandteil des neuen Ge-
sundheitsabkommens im Vertragspaket ist.

Die EU-Rahmenprogramme für Forschung und In-
novation sind die weltweit umfassendsten und re-
nommiertesten Förderprogramme. Forschende so-
wie Innovatorinnen und Innovatoren in der Schweiz 
können dank der Assoziierung vollumfänglich an 
den Ausschreibungen von Horizon Europe, dem 
Euratom-Programm und dem Digital Europe Pro-
gramm teilnehmen. Sie können prestigeträchtige 
Projekte leiten und koordinieren. Die Projektkos-
ten werden von der Europäischen Kommission fi-
nanziert und die Schweiz überweist im Gegenzug 
jedes Jahr einen vereinbarten Pflichtbeitrag an  
die EU. Ausserdem erhält die Schweiz Teilnahme
rechte an der Ausgestaltung des Europäischen For-
schungsraums und kann in den Programmgremien 
aktiv mitarbeiten.

Saisonticket statt Gastspiel 
Das EU-Programmabkommen ist ein Teil des von 
der Schweiz mit der EU ausgehandelten Vertrags-
pakets der «Bilateralen III» und wird als solcher 
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Erfolgreicher Start von Schweizer Forschenden 
nach Assoziierung an Horizon Europe

Forschende aus der Schweiz haben die rück-
wirkende Assoziierung ans EU-Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation «Hori-
zon Europe» bereits rege genutzt, wie die 
ersten Resultate der diesjährigen Ausschrei-
bungen eindrücklich zeigen. Bei den 66 geför-
derten Forschungsprojekten, die einen vom 
Europäischen Forschungsrat (ERC) verliehe-
nen Synergy Grant ergattern konnten, sind 13 
Schweizer Forschungsteams in 12 Projekten 
dabei (18,2%). Bei den Starting Grants sind es 
35 Schweizer Forschungsleiterinnen und For-
schungsleiter (7,3%) und bei den Proof of Con-
cept Grants deren 9 (6%). Die Schweiz spielt 
bei Horizon Europe wieder vorne mit, wobei 
eine langfristige Assoziierung von der Umset-
zung des Vertragspakets zwischen der Schweiz 
und der EU abhängen wird. 

 ETH Zürich

| 2 | 9 | 3 | 

 EPFL

| 4 | 7 | 1 | 

 Universität Bern

| 2 | 3 | 1 | 

 Universität Freiburg

| 1 | - | - | 

 Universität Zürich

| 1 | 2 | 1 | 

 CERN

| 1 | - | - | 

 CHUV

| - | 2 | - | 

 IBM Research-Zurich

| - | 2 | - | 

 Universität Neuenburg

| - | 1 | - | 

 Universität Genf

| - | 1 | 2 | 

Graduate Institute Geneva

| - | 1 | - | 

 ZHAW

| - | - | 1 | 

 Universität Basel

| 1 | 7 | - | 

 Botnar Institute

| 1 | - | - | 

Quelle: European Research Council (ERC)
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WBK-N will neue 
Titelzusätze einführen  

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Na-
tionalrates (WBK-N) empfiehlt ihrem Rat einstimmig, dem 
Ständerat zu folgen und den Entwurf des Bundesrates zur Än-
derung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) an-
zunehmen. Der Entwurf sieht insbesondere die Verankerung 
eines Bezeichnungsrechts für höhere Fachschulen, die Ein-
führung der Titelzusätze «Professional Bachelor» und «Pro-
fessional Master» für Abschlüsse der höheren Berufsbildung 
sowie die Einführung von Englisch als mögliche zusätzliche 
Prüfungssprache vor. Eine Kommissionsminderheit, deren 

MINT

WBK-S für praxisintegrierte 
Bachelorstudiengänge  

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des 
Ständerates (WBK-S) empfiehlt ihrem Rat mit 10 zu 2 Stim-
men, dem Nationalrat zu folgen und einer Änderung des 
Hochschulförderungs- und ‑koordinationsgesetzes zuzu-
stimmen. Die Anpassung ermöglicht es Fachhochschulen, in 
den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) Bachelorstudiengänge mit einem Praxis-
anteil in einem Unternehmen (PiBS) anzubieten. Diese inno-
vativen Studiengänge waren bislang nur auf Verordnungsstufe 
geregelt, da sie sich in der Pilotphase befanden. Sie sollen vier 
Jahre dauern und einen Praxisanteil in einem Unternehmen 
von 40 Prozent umfassen. Die WBK-S beantragt zudem, der 
Evaluation grössere Bedeutung beizumessen. Eine Kommis
sionsminderheit lehnt den Gesetzesentwurf ab, da er ihrer Mei-
nung nach mit dem aktuellen Bildungssystem nicht in Einklang 
zu bringen ist und eine Gesetzesgrundlage für nur wenige Per-
sonen schafft. 

Die Schweizer Hochschulen empfehlen, der Mehrheit 
der WBK-S zu folgen und somit die gesetzliche 
Grundlage für die praxisintegrierte Bachelorstudien-
gänge im HFKG zu verankern.

VORANSCHLAG 2026 MIT IAFP 2027-2029

Ein Budget im Einklang mit 
der BFI-Botschaft   

Die eidgenössischen Räte werden in der Wintersession den 
Voranschlag 2026 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 
2027-2029 beraten. Dieser entspricht den gesetzlichen Vor-
gaben zur Schuldenbremse und sieht die Rückkehr zur ordent-
lichen Budgetierung des Pflichtbeitrags für die Assoziierung 
der Schweiz am EU-Rahmenprogramm für Forschung und In-
novation, Horizon Europe, vor. Der bundesrätliche Vorschlag 
für das Budget 2026 steht im Einklang mit der vor einem Jahr 
vom Parlament verabschiedeten BFI-Botschaft. Aus der Fi-
nanzkommission des Nationalrates gehen mehrere Minder-
heitsanträge hervor, welche den Bereich Bildung, Forschung 
und Innovation betreffen: Einige zielen darauf ab, die Ausga-
ben für die Berufsbildung, die Hochschulen und die For-
schungsanstalten von nationaler Bedeutung im Jahr 2026 zu 
erhöhen; andere fordern hingegen eine Kürzung der finanziel-
len Mittel für den ETH-Bereich, die Innosuisse und die inter-
nationale Forschungszusammenarbeit. Die Finanzkommission 
des Ständerates beantragt keine den BFI-Bereich betreffenden 
Änderungen im Voranschlag des Bundesrates.  

Das Netzwerk FUTURE empfiehlt, alle Minderheits­
anträge der Finanzkommission des Nationalrates 
abzulehnen, die eine Kürzung der Mittel im Bereich  
Bildung, Forschung und Innovation beabsichtigen.  
Diese Kürzungsanträge betreffen den Finanzierungs-
beitrag an den ETH-Bereich, den Beitrag zur Unter-
bringung des ETH-Bereichs, den Finanzierungsbeitrag 
an Innosuisse, sowie die Internationale Zusammen-
arbeit in der Forschung.

Antrag mit 16 zu 9 Stimmen abgelehnt wurde, beantragt aus-
serdem die Einführung einer spezifischen Bezeichnung «Pro-
fessional Bachelor» plus Angabe der jeweiligen Fachrichtung, 
wenn der Titel durch einen eidgenössisch anerkannten Bil-
dungsgang an einer höheren Fachschule erworben wurde

Die Schweizer Hochschulen empfehlen, bei Art. 44a 
die Mehrheit der WBK-N (gemäss Bundesrat) zu 
unterstützen und die Einführung einer zusätzlichen 
Differenzierung beim Titelzusatz «Professional 
Bachelor» abzulehnen. Diese würde die Kohärenz und 
Verständlichkeit des Schweizer Systems der Titel auf 
Tertiärstufe beeinträchtigen.


